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Text 

§ 2 

Aufteilung des auf die Gemeinden entfallenden Abgabenertrages 

(1) Der Teil des Ertrages der Glücksspielautomatenabgabe, der auf die Gemeinden entfällt, wird auf 
die einzelnen Gemeinden nach der Finanzkraft aufgeteilt, solange der von den Gemeinden insgesamt 
entrichtete Beitrag den von den Gemeinden auf Grund des § 56 Abs. 4 des NÖ Sozialhilfegesetzes 2000, 
LGBl. 9200–6, und des § 18 Abs. 1 des NÖ Pflegegeldgesetzes 1993, LGBl. 9220–10, zu entrichtenden 
Beitrag bezogen auf alle niederösterreichischen Gemeinden noch nicht erreicht hat. 

(2) Nach Ablauf des im Abs. 1 genannten Zeitraumes ist der Abgabenertrag auf die einzelnen 
Gemeinden nach der Volkszahl zu verteilen. 

(3) Die Volkszahl bestimmt sich nach § 9 Abs. 9 des Bundesgesetzes, mit dem der Finanzausgleich 
für die Jahre 2008 bis 2013 geregelt wird und sonstige finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen 
getroffen werden (Finanzausgleichsgesetz 2008 – FAG 2008), BGBl. I Nr. 103/2007 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 85/2008. 

(4) Die Finanzkraft bestimmt sich nach § 56 Abs. 5 des NÖ Sozialhilfegesetzes 2000, LGBl. 9200–6. 
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